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Der Entscheidung ist in jeder Hinsicht zuzustimmen. Die Ausführungen des 
LG folgen aus § 136 StPO und dem Grundsatz, dass niemand verpflichtet ist, 
sich selbst anzuklagen (nemo tenetur se ipsum accusare). Dies ist eine 
Grundlage des Strafprozesses: Jeder Beschuldigte, jeder Angeklagte, jeder 
Zeuge hat daher das Recht, zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu 
schweigen. Jeder Betroffene und jeder Angeklagte ist frei in der Entschei-
dung, ob, wie und wann er sich verteidigen will. Das Gericht darf nicht dessen 
ggf. als unpassend empfundenen Entscheidungen nachträglich über eine 
teilweise Nichterstattung von Kosten sanktionieren.

AUSLAGENPAUSCHALE

Versenden einer e-Mail rechtfertigt  
die auslagenpauschale

| In der Kanzlei des Rechtsanwalts R erschien der Mandant M mit einem 
Berechtigungsschein für eine rechtliche Beratung. R schrieb M nach erster 
Prüfung eine umfangreiche E-Mail mit seinen Ausführungen und Einschät-
zungen zu den Erfolgsaussichten einer Klage. Postalischen Schriftverkehr 
gab es nicht. Gegenüber der Staatskasse rechnete R wie folgt ab: Bera-
tungsgebühr, Nr. 2501 VV RVG: 35 EUR; Auslagenpauschale, Nr. 7002 VV 
RVG: 7 EUR; 19 Prozent USt., Nr. 7008 VV RVG: 7,98 EUR (= 49,98 EUR). Das 
Gericht setze lediglich einen Betrag von 41,65 EUR fest, denn eine Ausla-
genpauschale sei nicht zu berücksichtigen, da ein Geschäft nach außen, 
das eine Mehrauslage rechtfertige, durch die E-Mail nicht erfolgt sei. |

Das OLG Frankfurt (3.5.17, 18 W 195/16, Abruf-Nr. 196119) setzte den Betrag 
hingegen antragsgemäß fest. Angesichts des zunehmenden elektronischen 
Rechtsverkehrs reiche die Kommunikation per Mail für den Anfall der Pau-
schale nach Nr. 7002 VV RVG aus. Folge: Die Auslagenpauschale fällt mit jeder 
von einem Anwalt ausgehenden Nutzung dieser Kommunikationsmedien an. 
Dies gilt selbst dann, wenn aufgrund von Flatrate-Verträgen die Aufschlüsse-
lung einzelner Kosten für die konkrete Kommunikation nicht möglich ist.

relevanz für die Praxis
Die Entscheidung ist richtig. Die Kommunikation per E-Mail erfüllt den Aus-
lagentatbestand nach Nr. 7002 VV RVG, da es sich um eine Telekommunikati-
onsdienstleistung handelt (vgl. auch § 3 Nr. 22 TKG). Dem steht nicht entge-
gen, dass die Kosten für einen Internetanschluss zu den allgemeinen Geschäfts-
kosten gehören und gemäß Vorbem. 7 Abs. 1 VV RVG mit den Gebühren abge-
golten sind. Denn durch die Kommunikation per E-Mail wird keine Auslage 
für die Einrichtung der Kommunikationsanlage, sondern für die Kommunika-
tion an sich geltend gemacht. Sonst erhielte man das skurrile Ergebnis, dass 
ein Anwalt, der die Pauschale geltend machen will, in Zeiten immer schnel-
lerer elektronischer Kommunikation gezwungen wäre, seinen Mandanten 
mindestens einmal postalisch anzuschreiben, um dann anwaltlich versichern 
zu können, dass Entgelte nach Nr. 7001 VV RVG angefallen sind.
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